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1. Grundlagen 
 

Das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung, die 
Bernische Systematische Information Gemeinden (BSIG) 
und das Organisationsreglement der Einwohnergemeinde 
Trachselwald regeln die hauptsächlichsten Aufgaben und 
Befugnisse und bilden die Grundlage für das 
nachfolgende Leitbild. 
 
 
 

 



 

2. Kernaufgaben 
 
 Führungsverantwortung und  ständige Aufgaben 

der Gemeinde zielgerecht durch den Gemeinderat 
wahrnehmen. 

 
 
 Offene Kommunikation und Zusammenarbeit mit 

der Bevölkerung und den Kommissionen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3. Ziele 
 
 Ausgeglichener Finanzhaushalt  anstreben.  

(vorhandene Mittel durch Kommissionen und Gemeinderat 
zielgerecht, optimal und sparsam einsetzen, Schulden 
abbauen).  

 
 Bestmögliches, finanzierbares öV-Angebot 

gewährleisten. 
 
 Als selbständige Gemeinde weiterexistieren 

können, vorhandene Angebote in der Region 
erhalten und nutzen. 

 
 

              

                                                                  



 

4. Planung 
 
 Das Orts- und Landschaftsbild bewusst pflegen 

und Auswüchse bekämpfen. 
 
 Bevölkerungsstand erhalten, Abwanderung 

vermeiden. 
 
 
           
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Personenkreis 
 
 Einwohner der Gemeinde Trachselwald. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wir sitzen im selben Boot!



 
 

6. Führung 
 
 Mit anderen Gemeinden und regionalen 

Organisationen zusammenarbeiten. 
 
 Die Meinung der Bevölkerung miteinbeziehen, 

Konflikte frühzeitig erkennen und auf korrekte Art 
und Weise austragen. 
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